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Krankenhäuser: Praxishilfe zur Umset-

zung der Datenschutz-Grundverordnung  

Ab dem 25. Mai 2018 führt die europäische Datenschutz-Grundver-

ordnung auch im Krankenhausbereich zu zahlreichen Neuerungen. 

Um hier die Umstellung zu erleichtern, haben die beiden bayerischen 

Datenschutzaufsichtsbehörden gemeinsam einen Leitfaden zu den 

„Anforderungen an das Datenschutzmanagement in bayerischen öf-

fentlichen und privaten Krankenhäusern“ erstellt. 
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Die Datenschutz-Grundverordnung bringt ab Mai 2018 zahlreiche Ände-

rungen mit sich, die in der Praxis schon heute oftmals für Verunsicherung 

sorgen. Branchenspezifische Hilfestellungen – gerade im Krankenhausbe-

reich – sind derzeit allerdings noch rar. 

Hier wollen die beiden bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörden an-

knüpfen. Um bestehende Unsicherheiten abzubauen und erste Hinweise 

zur Auslegung der neuen Regelungen zu geben, haben der Bayerische 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Bayerische Landesamt 

für Datenschutzaufsicht einen gemeinsamen Leitfaden zur Umsetzung der 

Datenschutz-Grundverordnung für alle bayerischen öffentlichen und priva-

ten Krankenhäuser erarbeitet. Sie folgen hiermit der bewährten Zusam-

menarbeit im Krankenhausbereich. Schon im Sommer 2016 wurde ge-

meinsam ein Leitfaden zum Einsatz externer Dienstleister durch bayeri-

sche Krankenhäuser veröffentlicht. 
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Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz und das  

Bayerische Landesamt für den Datenschutz informieren 
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Die für Krankenhäuser bedeutsamsten Neuerungen der Datenschutz-

Grundverordnung sind die erhöhten Anforderungen an die Nachweisbar-

keit der datenschutzkonformen Verarbeitung, die Datenschutz-Folgenab-

schätzung, die Umsetzung der Betroffenenrechte und der Umgang mit 

Datenpannen. Diese Anforderungen können letztlich nur mit einem ganz-

heitlichen Datenschutzmanagement umgesetzt werden. Dies ist umso 

dringender, weil nach der Datenschutz-Grundverordnung künftig sowohl im 

öffentlichen wie im privaten Krankenhausbereich die Verhängung von 

empfindlichen Geldbußen möglich ist.  

Prof. Dr. Thomas Petri und Thomas Kranig: „Wir freuen uns, erneut einen 

gemeinsamen Leitfaden für bayerische Krankenhäuser herauszugeben. 

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden den öffentlichen und privaten Kranken-

häusern im Freistaat bei der Umstellung auf die Datenschutz-Grundverord-

nung eine Hilfestellung ist.“ 

Der Leitfaden steht seit heute auf  

 www.datenschutz-bayern.de unter “Datenschutzreform 2018“  

 www.lda.bayern.de/media/leitfaden_krankenhaus.pdf  

zum Abruf bereit. 

 

 

München, den 08.03.2018   Ansbach, den 08.03.2018 

Prof. Dr. Thomas Petri    Thomas Kranig 


